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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

 

Amtliche Bekanntmachung 
des Ergebnisses der standortbezogenen Vor-

prüfung gem. §§ 5 Abs. 2, 7 Abs. 2 Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
Das Planungsbüro Tobias Vogt, Sitz 37359 
Küllstedt, plant im Auftrag des Gewässerunterhal-
tungsverbandes Helbe die Umsetzung des Landes-
programms Gewässerschutz 2022 - 2027 in der Ge-
markung Bad Tennstedt am Mittelgraben die „Re-
naturierung Seltenraingraben Abschnitte 1 – 3“ und 
hat einen Antrag auf Erteilung einer Zulassung ge-
mäß § 68 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaus-
halts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 409) gestellt.  
 
Bei diesem Vorhaben, Erreichung verbindlicher 
Umweltziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie (ge-
mäß RL 2000/60/EG, Art. 4) handelt es sich um ei-
nen Gewässerausbau, für welchen nach Anlage 1 
Nr. 13.18.2 (naturnaher Ausbau von Bächen, Grä-
ben, Rückhaltebecken und Teichen, kleinräumige 
naturnahe Umgestaltungen, wie die Beseitigung 
von Bach- und Grabenverrohrungen, Verlegung von 
Straßenseitengräben in der bebauten Ortslage und 
ihre kleinräumige Verrohrung, Umsetzung von Kies-
bänken in Gewässern) zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Neufas-
sung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. 
Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) die standort-
bezogene Vorprüfung des Einzelfalls zu erfolgen 
hat.  
 
Gemäß § 5 Abs. 2 UVPG wird bekannt gegeben: 
 
Die Prüfung nach § 7 Abs. 2 Satz 3 (Stufe 1) hat 
ergeben, dass besondere örtliche Gegebenheiten 

gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 Schutzkriterien 
vorliegen. Der Untersuchungsraum liegt im LSG 
„Landschaftsteile, Wasserläufe und Bruchwiesen-
gelände Bad Tennstedt“ sowie Natura 2000 (FFH)-
Gebiet „Bruchwiesen bei Bad Tennstedt“. Gemäß § 
7 Abs. 2 Satz 5 erfolgt die Prüfung auf der zweiten 
Stufe unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufge-
führten Kriterien. Die Prüfung hat ergeben, dass das 
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen haben kann, die die besondere Emp-
findlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes be-
treffen. 
 
Aufgrund der standortbezogenen Vorprüfung vom 
Juni 2024 gemäß § 7 Abs. 2 UVPG wird einge-
schätzt, dass das geplante Vorhaben keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen haben 
kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassung 
zu berücksichtigen sind und somit keine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht. Nach Prüfung der Kriterien 
der Anlage 3 zum UVPG ergibt sich dies im Wesent-
lichen aus nachfolgenden Gründen:  
 
Die geplanten Maßnahmen sind geeignet, die ver-
bindlichen Umweltziele für oberirdische Gewässer 
gemäß EU-WRRL 2000/60/EG, Art. 4 zu erreichen.  
 
Der Gewässerunterhaltungsverband Helbe als Zu-
ständiger für die Unterhaltung der Fließgewässer 2. 
Ordnung sowie die Umsetzung der Landesplanung 
zur Gewässerentwicklung nach der EG-Wasserrah-
menrichtlinie (EG-WRRL) plant in der Gemarkung 
Bad Tennstedt das Initiieren einer eigendynami-
schen Entwicklung und Habitatverbesserung am 
Mittelgraben, Abschnitt 1-3. In diesen Bereichen 
weist das Gewässer defizitäre Strukturen auf.  
 
Mit dem Vorhaben wird das Maßnahmenprogramm 
der EG-WRRL am Mittelgraben umgesetzt. Hierzu 
gehört u. a. in den Abschnitten 1 und 2 die Entwick-
lung natürliche Sohl- und Uferstrukturen, die Entfer-
nung naturferner Befestigungen sowie die Anlage 
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von Uferstreifen, eines Entwicklungskorridors mit 
Sekundäraue und standortgerechten Ufergehölzen. 
Mittels veränderter Linienführung sollen im Ab-
schnitt 3 vorrangig Gewässerstruktur von Sohle und 
Ufer verbessert werden.  
 
Das Vorhaben ist mit den Erhaltungszielen des Na-
tura 2000-Gebietes verträglich.  
 
Durch das Initiieren einer eigendynamischen Ent-
wicklung und Habitatverbesserung am Mittelgraben 
sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Um-
welt zu erwarten.  
 
Mit den geplanten Maßnahmen sind zwar räumlich 
begrenzte Eingriffe in das Gewässer erforderlich, je-
doch sind Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen vorgesehen. Insgesamt bedürfen die Maß-
nahmen keines Ausgleiches, da nach dem Eingriff 
eine wesentliche Habitatverbesserung sowie Bio-
topaufwertung zu erwarten ist. 
  
Baubedingte Inanspruchnahme von Flächen für 
Bauzufahrten usw. erfolgt nur temporär.  
 
Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes wer-
den im wasserrechtlichen Plangenehmigungsver-
fahren geprüft und bei der Entscheidung über die 
Erteilung einer Genehmigung berücksichtigt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Entschei-
dung gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig 
anfechtbar ist.  
 
Die Entscheidungsgründe sind der Öffentlichkeit 
nach den Bestimmungen des Thüringer Umweltin-
formationsgesetzes (ThürUIG) vom 10. Oktober 
2006 (GVBl. S. 513), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 02. Juli 2024 (GVBl. S. 277) bei der Unteren 
Wasserbehörde des Unstrut-Hainich-Kreises zu-
gänglich.  
 
Betreff: AZ UWB: 11335-24  
Amtliche Bekanntmachung des Ergebnisses der 
standortbezogenen Vorprüfung gem. §§ 5 Abs. 2, 7 
Abs. 2 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG)  
 
 
 
Anschrift:  
 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis  
FD Bau und Umwelt - Untere Wasserbehörde -  
Lindenhof 1  
99974 Mühlhausen 

Mühlhausen, den 27.01.2025  
 
Thomas Ahke  
Landrat 
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Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Mühlhäuser Museen 

für das Haushaltsjahr 2025 
 
Aufgrund des § 36 Abs. 1 Satz 1 ThürKGG, § 57 
Abs. 3 ThürKO i.V.m. § 22 ThürKGG erlässt der 
Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt im 
 Verwaltungshaushalt 
 
in den Einnahmen und Ausgaben mit     
2.581.900 € 
 
und im  
Vermögenshaushalt  
 
in den Einnahmen und Ausgaben mit     
1.466.300 €      ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
fördermaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Höhe des durch spezielle Entgelte und sons-
tige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs 
(Umlage-Soll für die Verbandsumlage) wird auf 
850.000 € festgesetzt. 
Davon entfallen auf    
den Unstrut-Hainich-Kreis  425.000 € 
die Stadt Mühlhausen   425.000 €. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeiti-
gen Leistung von Aufgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 100.000 € festgesetzt. 
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§ 6 
Stellenplan:  
Es gilt der von der Verbandsversammlung bestä-
tigte Stellenplan. 
 

§ 7 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 
2025 in Kraft. 
 
 
Mühlhausen, den 21.01.25 
 
Matthias P. Gliemann 
Vorsitzender des Zweckverbandes 
Mühlhäuser Museen 
 
 
Beschluss- und Genehmigungsvermerk 
 
Mit Beschluss vom 09.12.2024 hat die Verbands-
versammlung die Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. 
 
Mit Schreiben vom 20.01.2025 hat das Thüringer 
Landesverwaltungsamt den Haushalt aufsichtsbe-
hördlich gewürdigt. Die Haushaltssatzung enthält 
keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
      
Auslegungshinweis 
 
Der Haushalt 2025 liegt in der Zeit vom 28. Januar 
bis 10. Februar 2025 in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes Kristanplatz 7 in Mühlhausen 
während der Bürozeiten (Montag bis Donnerstag 
von 8:00 bis 17:00 Uhr, Freitag von 8:00 bis 15:45 
Uhr) aus und kann dort auch danach bis zur Entlas-
tung und Beschlussfassung über die Jahresrech-
nung nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO eingesehen 
werden.   
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